
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen 
und der Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen

1.1 Gegenstand der Geschäftsbeziehung
Gegenstand der Geschäftsbeziehung ist die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren (in 
Form von Anteilen an inländischen und ausländischen Investmentfonds, nachfolgend einheit-
lich „Anteile“ genannt) für andere, sowie die Anschaffung und die Veräußerung der Finanzin-
strumente im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommission) sowie sonstige mit 
den genannten Geschäften verbundene Nebentätigkeiten.

1.2 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen 
dem Depotinhaber/den Depotinhabern (nachfolgend „Kunde“ genannt) und der Frankfurter 
Fondsbank GmbH (nachfolgend „Bank“ genannt).

Daneben gelten Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen, die Abweichungen 
oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei 
 Bedarf mit dem Kunden vereinbart. 

1.3 Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden dem Kunden 
schriftlich bekannt gegeben. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäfts beziehung 
die Internetnutzung mit elektronischem Postversand vereinbart, können die  Änderungen auch 
auf diesem Wege übermittelt werden, wenn die Art der Übermittlung es dem Kunden erlaubt, 
die Änderungen in lesbarer Form zu speichern oder auszudrucken. Sie gelten als genehmigt, 
wenn der Kunde nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die Bank bei der 
Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Kunde muss den Widerspruch innerhalb von sechs 
 Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an die Bank absenden. 

2. Bankgeheimnis 
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen verpflichtet, von  denen 
sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur weiter-
geben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat. Die Bank 
ist berechtigt, sich im Rahmen der Erfüllung ihrer Pflichten dem Kunden gegenüber, insbesondere 
bei Druck, Kuvertierung und Versand von Kundenunterlagen, externer Dienstleister zu bedienen. 
Die Bank wird diese externen Dienstleister zur Einhaltung des Bankgeheimnisses verpflichten.

3. Orderbearbeitung 

3.1 Beratungsfreies Geschäft 
Die Bank führt Aufträge des Kunden zum Kauf und Verkauf von Anteilen lediglich aus und 
 bietet keine individuelle Anlageberatung an. Die Bank prüft nicht, ob die vom Kunden ein-
gereichten Aufträge angemessen bzw. geeignet sind.

Dem Kunden obliegt die Verpflichtung, sich vor jeder Transaktion, unabhängig davon, ob es 
sich um ein Erstgeschäft oder ein Folgegeschäft handelt, von seinem Vermittler/Untervermitt-
ler anleger- und anlagegerecht beraten zu lassen. In diesem Zusammenhang muss er von 
 seinem Vermittler/Untervermittler eine anleger- und anlagegerechte Information (auch hinsicht-
lich der Provisionen) erhalten haben.

3.2 Orderweiterleitung 
Aufträge des Kunden, die an einem Bankgeschäftstag in Frankfurt am Main bei der Bank ein-
gehen, werden unverzüglich, spätestens jedoch am auf den Eingangstag folgenden Bankge-
schäftstag in Frankfurt am Main an die Kapitalanlagegesellschaft, die ausländische 
Investmentgesellschaft oder die sonstige ausgebende Stelle weitergeleitet. Aufträge, die an 
einem Tag bei der Bank eingehen, der in Frankfurt am Main kein Bankgeschäftstag ist, werden 
so behandelt, als ob sie an dem auf den Eingangstag folgenden Bankgeschäftstag in Frankfurt 
am Main bei der Bank eingegangen wären. Kauf- und Verkauforders können,  bevor sie an die 
Investment gesellschaft weitergegeben werden, zusammengefasst werden (Netting).

3.3 Preise des Ausführungsgeschäfts 
Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden bei Kaufaufträgen zum Ausgabepreis (Rücknahme-
preis /Anteilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag) bzw. bei Verkaufaufträgen zum Rücknahmepreis 
ab.

Dabei bezieht die Bank die Fondsanteile von Investmentgesellschaften in der Regel zum Netto-
inventarwert (NAV) und stellt dem Kunden zusätzlich eine mit diesem vereinbarte Vertriebspro-
vision in Form des Ausgabeaufschlages in Rechnung. Verkaufsaufträge werden in der Regel mit 
dem von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis abgerechnet.

3.4 Gewährte Vergütungen
Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bank neben der vom Kunden gezahl-
ten Vertriebsprovision (Ziffer 3.3.) im Zusammenhang mit der Depotführung und der Abwicklung 
von Aufträgen auf Basis von Vertriebsverträgen eine zeitanteilige Vergütung von der Investment-
gesellschaft erhält, solange die Anteile vom Kunden gehalten werden (haltedauerabhängige Pro-
vision, Abschlussfolgeprovision oder auch laufende Vertriebsprovision genannt). Die Höhe der 
laufenden Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Wertes der 
verwahrten Fondsanteile und variiert je nach Gesellschaft, Anlageschwerpunkt und Art des 
Fonds. Dem Kunden entstehen hieraus jedoch keine zusätzlichen Kosten, da die laufende Ver-
triebsprovision aus der dem jeweiligen Fonds belasteten Verwaltungsvergütung von der Invest-
mentgesellschaft an die Bank gezahlt wird. Auf die laufenden Vertriebsprovisionen entfallen in 
der Regel bis zur Hälfte der Verwaltungsvergütung.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Bank neben der vom Kunden aus dem Ausgabeauf-
schlag gezahlten Vertriebsprovision auch aus den ihr zufließenden laufenden Vertriebsprovisionen 
an den Vermittler/Untervermittler bzw. die Vermittlerzentrale, an die der Vermittler/Untervermitt-
ler angebunden ist, für die Vermittlungs- und Aufklärungstätigkeit eine laufende Vertriebsprovision 
gewährt. Die weitergeleitete Vertriebsprovision entspricht maximal dem auf der Fondsabrechnung 
ausgewiesenen abgerechneten Ausgabeaufschlag. Die Höhe der weitergereichten laufenden Ver-
triebsprovision hängt ab von der von den Investmentgesellschaften an die Bank gezahlten laufen-
den Vertriebsprovision, die ganz oder teilweise weitergegeben wird.

Darüber hinaus gewährt die Bank den Vermittlern/Untervermittlern bzw. der Vermittlerzentrale, 
an die der Vermittler/Untervermittler angebunden ist, u. U. in begrenztem Umfang geldwerte 
Vorteile in Form von Sachleistungen. Nähere Einzelheiten über die erhaltenen Vergütungen sind 
beim Vermittler/Untervermittler und /oder der Bank zu erhalten.

Der Kunde ist mit diesen Provisionszahlungsflüssen einverstanden und verzichtet auf seine aus 
den oben dargestellten Provisionsflüssen herrührenden jetzigen und zukünftigen Ansprüche, 
diese von der Bank und /oder dem Vermittler/Untervermittler, vorbehaltlich einer anderen 
 vertraglich abweichenden Regelung, herauszuverlangen.

3.5 Scheckeinreichungen und Lastschriften
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer Einlösung gut, 
geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung. Werden Schecks oder Lastschriften nicht 
eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die 
Vorbehaltsgutschrift rückgängig und damit verbundene Käufe werden rückabgewickelt. Eventu-
elle Kursverluste gehen zu Lasten des Anlegers.

3.6. Ein- und Auszahlungen in Fremdwährung 
Die Bank ist berechtigt, Einzahlungen des Kunden in Fremdwährung zunächst in Euro umzu-
rechnen. Sofern der Kunde bei Verkauf von auf Fremdwährung lautenden Anteilen eine Aus-
zahlung bzw. Wiederanlage in Fremdwährung wünscht, ist die Bank ebenfalls berechtigt den 
Auszahlungsbetrag zunächst zum jeweils gültigen Umrechnungskurs in Euro umzurechnen und 
dann zu bearbeiten.

3.7. Verkaufsunterlagen
Dem Kunden werden für alle Geschäfte rechtzeitig die Verkaufsunterlagen (aktueller ver ein-
fachter/ausführlicher Verkaufsprospekt, Halb-/Jahresbericht) kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Zusätzlich können diese Unterlagen unter www.frankfurter-fondsbank.de eingesehen und 
 heruntergeladen werden.

4. Auszahlplan 
Der Kunde kann durch eine gesondert zu treffende schriftliche Vereinbarung mit der Bank 
 bestimmen, dass bei entsprechendem Depotguthaben regelmäßig bestimmte Beträge überwie-
sen werden (Auszahlplan). Hierzu werden entsprechende Anteile aus dem Depot veräußert.

5. Erfüllung der Wertpapiergeschäfte

5.1 Anteile/Anteilbruchteile 
Die von der Bank für den Kunden erworbenen Anteile/Anteilbruchteile sind Eigentum des Kunden. 
Soweit Einzahlungsbeträge des Kunden zum Erwerb eines vollen Anteils nicht ausreichen, schreibt 
die Bank den entsprechenden Anteilbruchteil (drei Dezimalstellen nach dem Komma) gut.

5.2 Girosammelverwahrung /Einschaltung von anderen Verwahrern 
Die Anteile des Kunden werden grundsätzlich in Girosammelverwahrung verwahrt. Sofern die 
Bank in die Verwahrung der Anteile dritte Verwahrstellen mit einbezieht, beschränkt sich die 
Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der Verwahrstelle. 

5.3 Ausführungsweg
Als Abwicklungsspezialist im Fondsgeschäft erachtet die Bank die jeweiligen Investmentgesell-
schaften, die Initiatoren und Emittenten der jeweiligen Fonds, als am besten geeignete Stelle 
zur Beschaffung von Anteilen. Es wird darauf hingewiesen, dass es weitere Bezugsquellen für 
Anteile gibt (z. B. die Börse), über die eine Beschaffung im Einzelfall ggf. günstiger sein kann. 
Die Bank bietet diesen Ausführungsweg nicht an. 

5.4 Effektive Stücke 
Die Auslieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 

6. Abrechnungen / Depotauszüge /Jahressteuerbescheinigung 

6.1 Abrechnungen/Depotauszüge 
Über jeden Anteilskauf und -verkauf oder sonstige Buchungen in dem Depot erstellt die Bank 
vorbehaltlich anderer vertraglicher Regelungen eine Fondsabrechnung (Tagesdepotauszug). 
Ferner erhält der Kunde einmal jährlich einen Jahresdepotauszug. Im Falle der Ausführung von 
regelmäßigen Aufträgen (z. B. Sparverträgen) behält sich die Bank vor, an die Kunden gem. § 8 
Abs. 7 der Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisations verordnung mindestens 
halbjährlich eine Fondsabrechnung (Sammelauszug) zu versenden, aus der alle im jeweiligen 
Halbjahreszeitraum getätigten Transaktionen ersichtlich sind. 

6.2 Jahressteuerbescheinigung 
Die Bank wird an Stelle von Einzelsteuerbescheinigungen für jedes Kalenderjahr eine Jahres-
steuerbescheinigung erteilen. 



6.3 Storno- und Berichtigungsbuchungen 
Die Bank wird Fehlbuchungen bis zum nächsten Jahresdepotauszug jederzeit rückgängig machen, 
sofern ihr ein Rückübertragungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Storno buchung); der Kunde 
kann in diesem Fall nicht einwenden, dass er bereits über eine fehlerhafte Gutschrift verfügt hat. 
Stellt die Bank Fehlbuchungen erst nach dem Jahresdepotauszug fest und steht ihr ein Rücküber-
tragungsanspruch gegen den Kunden zu, wird sie in Höhe ihres Anspruchs das  Depot des Kunden 
belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde Einwendungen gegen die Berichtigungsbu-
chung, so wird die Bank den Betrag dem Depot wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungsan-
spruch gesondert geltend machen. Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den 
Kunden unverzüglich unterrichten.

7. Wiederanlage von Ausschüttungen 
Die Ausschüttungen der Investmentfonds werden, gegebenenfalls unter Abzug von einzu behal-
tenden Steuern, wie Einzahlungen des Kunden behandelt und automatisch in Anteilen des 
 betreffenden Fonds wieder angelegt. Die Wiederanlage erfolgt, sofern die Bank dazu berechtigt 
ist, ohne Ausgabeaufschlag. 

8. Gemeinschaftsdepots 
Sind mehrere Kunden Depotinhaber, so gilt bis auf weiteres die im Rahmen der Depoteröffnung 
getroffene Regelung. Ist keine ausdrückliche Regelung getroffen, so kann jeder Depotinhaber 
alleine mit Erfüllungswirkung für den anderen Depotinhaber über das gemeinschaft liche Depot 
verfügen (Oder-Depot). Eine Auflösung des Depots kann jedoch nur durch alle Depotinhaber 
 gemeinsam erfolgen (zur Ausnahme für den Todesfall siehe nachfolgend Ziffer 10). Jeder 
 Depotinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung eines anderen Depot inhabers für die 
 Zukunft der Bank gegenüber widerrufen. Über den Widerruf ist die Bank unver züglich und aus 
Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten. Sodann können die Depotinhaber nur 
noch gemeinsam über das Depot verfügen. Die Depotinhaber haften der Bank gegenüber für 
sämtliche Verpflichtungen aus dem Gemeinschaftsdepot als Gesamtschuldner. Soweit nichts 
anderes vereinbart ist, werden sämtliche Benachrichtigungen und Mitteilungen im Rahmen der 
Geschäftsverbindung (zum Beispiel Depotauszüge) bei Gemeinschaftsdepots von der Bank an 
den ersten Depotinhaber geschickt. 

9. Minderjährigendepots 
Depots für Minderjährige werden nur als Einzeldepots geführt. Die gesetzlichen Vertreter vertre-
ten den Minderjährigen entsprechend der im Depoteröffnungsantrag getroffenen  Regelung. 
 Widerruft ein gesetzlicher Vertreter das alleinige Vertretungsrecht eines anderen gesetzlichen 
Vertreters, so können ab dem Widerruf alle gesetzlichen Vertreter nur noch  gemeinsam verfü-
gen. Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich 
zu unterrichten. Bei Minderjährigendepots werden alle Mitteilungen im Rahmen der Geschäfts-
verbindung von der Bank an den Minderjährigen mit dem Zusatz „zu Händen der gesetzlichen 
Vertreter“ geschickt. 

10. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 
Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Klärung der Verfügungsberechtigung die Vorlage 
eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder weiterer hierfür notwen diger Unter-
lagen verlangen; fremdsprachige Unterlagen sind auf Verlangen der Bank in deutscher Überset-
zung vorzulegen. Die Bank kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder eines 
Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder beglaubigte 
Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsnieder-
schrift vorgelegt wird. Die Bank darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker 
bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender 
Wirkung Zahlungen an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort 
Genannte (zum Beispiel nach  Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfü-
gungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

Bei Gemeinschaftsdepots mit Einzelverfügungsberechtigung (Oder-Depots) bleiben nach dem 
Tod eines Depotinhabers die Befugnisse des/der anderen Depotinhaber(s) unverändert beste-
hen, jedoch kann/können der/die überlebende(n) Depotinhaber ohne Mitwirkung der Erben 
das Depot auflösen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung steht auch 
jedem Erben eines Depotinhabers allein zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede Verfügung über 
das Depot seiner Mitwirkung. Widerrufen sämtliche Miterben die Einzelverfügungsberechtigung 
eines Depotinhabers, so können sämtliche Depotinhaber nur noch  gemeinschaftlich mit sämtli-
chen Miterben über das Depot verfügen. 

Bei Gemeinschaftsdepots mit gemeinsamer Verfügungsberechtigung aller Depotinhaber (Und-
Depots) kann/können nach dem Tod eines Depotinhabers der/die anderen Depotinhaber nur 
gemeinsam mit den Erben Verfügungen über das Depot vornehmen und das Depot auflösen. 

11. Mitwirkungspflichten des Kunden 

11.1 Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank 
Der Kunde hat die Ausführung von Aufträgen und Überweisungen sowie Auszüge und sonstige 
 Anzeigen (zum Beispiel Jahressteuerbescheinigungen) unverzüglich auf ihre Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich gegenüber der Bank 
 geltend zu machen.

11.2 Benachrichtigung bei Ausbleiben von Mitteilungen 
Falls Jahresdepotauszüge dem Kunden bis Ende Februar des jeweiligen Folgejahres nicht zuge-
hen, muss er die Bank unverzüglich unterrichten. Die Benachrichtigungspflicht besteht ferner, 
wenn dem Kunden andere erwartete Mitteilungen, insbesondere Depotauszüge nach der Aus-
führung von Aufträgen, nicht zugehen. 

11.3 Klarheit von Aufträgen 
Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte 
Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Der Kunde 
hat vor allem bei Einzahlungen, Aufträgen und Verfügungen auf die Richtigkeit und Vollständig-
keit zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als 
solche ausdrücklich gekennzeichnet sein. Bei Ordererteilung ist für eine eindeutige Identifika-
tion der gewünschten Investmentfonds die ISIN bzw. die WKN relevant.

11.4 Änderung von Name, Anschrift oder Vertretungsmacht 
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Kunde der 
Bank Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung 
einer gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüg-
lich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffent-
liches Register (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre 
Änderung in dieses Register eingetragen wird.

12. Haftung der Bank und Mitverschulden des Kunden 

12.1 Haftungsgrundsätze 
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter 
und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht; Ziffer 5.1 Satz 2 bleibt 
hiervon unberührt. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verlet-
zung der in Ziffer 11 genannten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beige-
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

12.2 Weitergeleitete Aufträge 
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass die 
Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, 
dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). In diesen 
Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unter weisung des 
Dritten. 

12.3 Störung des Betriebes
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Natur ereig-
nisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, 
 Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

13. Sicherungs- und Verwertungsrecht der Bank 

13.1 Pfandrecht zu Gunsten der Bank 
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfandrecht an allen gegen-
wärtig und zukünftig in dem Depot des Kunden verwahrten Anteilen erwirbt. Das Pfandrecht 
 sichert alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche der Bank gegen den  Kunden aus der 
bankmäßigen Geschäftsverbindung. Die Bank darf die diesem Pfandrecht  unterliegenden 
Anteile nur bei einem berechtigten Sicherungsinteresse zurückhalten. 

13.2 Verwertungsbefugnis der Bank 
Die Bank ist berechtigt, fällige Ansprüche auf Entgelte und Auslagen durch den Verkauf von 
im Depot des Kunden verbuchten Anteilen bzw. Bruchteilen davon in entsprechender Höhe zu 
 befriedigen. 

14. Entgelte und Auslagen 

14.1 Entgelte und Auslagen 
Für die Depotführung und sonstige Leistungen im Rahmen der Depotführung kann die Bank 
dem Kunden ein Entgelt berechnen. Die jeweilige Höhe und Fälligkeit der Entgelte ist im Preis- 
und Leistungsverzeichnis der Bank enthalten, das auf Anfrage zugesandt wird. Die Bank behält 
sich eine jederzeitige Anpassung der Entgelte nach billigem Ermessen (§ 315 Bürgerliches 
Gesetzbuch - BGB) vor. Für die im Preis- und Leistungsverzeichnis nicht auf geführten Leistun-
gen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und 
die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu  erwarten sind, kann die 
Bank die Höhe des Entgelts nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmen. Der Kunde trägt 
außer dem alle Auslagen, die anfallen, wenn die Bank in seinem Auftrag oder mutmaßlichen 
Interesse tätig wird (insbesondere Kommunikationskosten wie Porti). 

14.2 Kündigungsrecht des Kunden bei Änderung von Entgelten 
Die Änderung von Entgelten für Leistungen, die der Kunde im Rahmen der Geschäftsverbindung 
typischerweise dauerhaft in Anspruch nimmt (zum Beispiel Depotführungsentgelte) wird die Bank 
dem Kunden schriftlich, zum Beispiel durch Aufdruck auf dem Depotauszug, mitteilen. Bei einer 
Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene Geschäfts-
beziehung innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündi-
gen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Entgelte für die gekündigte Geschäftsbeziehung 
nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine angemessene Frist einräumen.

15. Beendigung der Geschäftsverbindung 

15.1 Kündigungsrecht des Kunden 
Der Kunde kann die Geschäftsverbindung, soweit nicht eine abweichende Kündigungs regelung 
vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung muss 
schriftlich erfolgen. 



Widerrufsrecht: 
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäfts-Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäfts-
räume desjenigen, der die Anteile oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, ohneräume desjenigen, der die Anteile oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, ohne 
dass der Verkäufer oder Vermittler zu den Verhandlungen vom Käufer aufgefordert worden ist, so istdass der Verkäufer oder Vermittler zu den Verhandlungen vom Käufer aufgefordert worden ist, so ist 
der Käufer nach § 126 InvG berechtigt, seine Kauferklärung ohne Angaben von Gründen zu wider-der Käufer nach § 126 InvG berechtigt, seine Kauferklärung ohne Angaben von Gründen zu wider-
rufen. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich gegenüber der Gesellschaftrufen. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich gegenüber der Gesellschaft 
(Frankfurter Fondsbank GmbH, Postfach 1(Frankfurter Fondsbank GmbH, Postfach 111 06 63, 60041 Frankfurt am Main oder Neue Mainzer 06 63, 60041 Frankfurt am Main oder Neue Mainzer 

Straße 80, 60311 Frankfurt am Main) zu erfolgen. Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn die Durch-Straße 80, 60311 Frankfurt am Main) zu erfolgen. Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn die Durch-
schrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnungschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung 
übersandt worden ist. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn ein Gewerbetreibender die Anteile fürübersandt worden ist. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn ein Gewerbetreibender die Anteile für 
sein Betriebsvermögen erworben hat. Hat der Käufer vor dem Widerruf bereits Zahlungen geleistetsein Betriebsvermögen erworben hat. Hat der Käufer vor dem Widerruf bereits Zahlungen geleistet, 
so sind ihm von der Gesellschaft gegen Rückgabe der erwor benen Anteile der Wert der bezahltenso sind ihm von der Gesellschaft gegen Rückgabe der erwor benen Anteile der Wert der bezahlten 
 Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung und die bezahlten Kosten zu erstatten. Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung und die bezahlten Kosten zu erstatten.

15.2 Kündigungsrecht der Bank 
Die Bank kann die Geschäftsverbindung, soweit nicht eine abweichende Kündigungsregelung 
vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 6 Wochen kün-
digen. Kredite, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung verein-
bart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank 
wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kunden 
Rücksicht nehmen. Eine fristlose Kündigung der Geschäftsverbindung ist zulässig, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt, der der Bank, auch unter angemessener Berücksichtigung der berech-
tigten Interessen des Kunden, deren Fortsetzung unzumutbar macht.

15.3 Folgen einer Kündigung 
Nach Wirksamwerden der Kündigung werden die Anteile des Kunden auf dessen Wunsch über-
tragen oder veräußert und der Gegenwert dem Kunden ausgezahlt. 

16. Maßgebliches Recht 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Bank gilt deutsches Recht. 

17. Einlagensicherungsfonds 

17.1 Schutzumfang 
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. ange-
schlossen. Der Einlagensicherungsfonds sichert alle Verbindlichkeiten, die in der Bilanz position 
„Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ auszuweisen sind. Hierzu zählen Sicht-,  Termin- und 
Spareinlagen einschließlich der auf den Namen lautenden Sparbriefe. Die Sicherungsgrenze je 
Gläubiger beträgt 30 % des für die Einlagensicherung jeweils maßgeblichen haftenden Eigenkapi-
tals der Bank. Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt 
gegeben. Sie kann auch im Internet unter www.frankfurter-fondsbank.de abgefragt werden.

17.2 Ausnahmen vom Einlegerschutz 
Nicht geschützt sind Forderungen, über die die Bank Inhaberpapiere ausgestellt hat, wie z. B. 
Inhaberschuldverschreibungen und Inhabereinlagenzertifikate, sowie Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten.

17.3 Ergänzende Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds 
Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungsumfanges wird auf § 6 des Statuts der Einlagen-
sicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird. 

17.4 Forderungsübergang 
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter Zahlungen an einen  Kunden 
leistet, gehen dessen Forderungen gegen die Bank in entsprechender Höhe mit  allen Neben-
rechten Zug um Zug auf den Einlagensicherungsfonds über. 

17.5 Auskunftserteilung 
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm Beauftragten alle in 
diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen.

18. Allgemeines

18.1 Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main
(Internet: www.bafin.de)

18.2 Sprache und Kommunikationswege
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation zwischen Kunde 
und Bank ist Deutsch.

Die Kommunikation kann je nach Art der Mitteilung schriftlich, telefonisch und/oder per elek-
tronischer Kommunikation erfolgen.

19. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und 
öffentlich-rechtlichen Kunden

19.1 Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht.

19.2 Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Betrieb seines Han-
delsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden an dem für die kontoführende 
Stelle zuständigen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt 
für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermö-
gen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem für die kontoführende Stelle zustän-
digen Gericht verklagt werden.

19.3 Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine vergleichbare 
gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische Institutionen, die mit inländischen juri-
stischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen vergleichbar sind.

Stand August 2007




